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cken eines Herz- oder Hirninfarkts oft-
mals schnell vergessen und dank me-
dizinischer Behandlung auf hohem 
Niveau hält sehr schnell wieder die be-
rufliche und private Alltagsroutine Ein-
zug. Die Folgen zum Beispiel eines 
Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls 
sind, oftmals für den Betroffenen nicht 
in vollem Maße überschaubar, sehr 
weitreichend.

So besteht für den infarktgezeichneten 
Patienten in vielen Fällen die Gefahr,  
die Erlaubnis zur Führung eines Kraft-
fahrzeugs zu verlieren. Nach der Fahr-
erlaubnisverordnung muss die zustän-
dige Behörde eine Fahrerlaubnis für 

den Fall entziehen, wenn sich der Inha-
ber der Fahrerlaubnis für das Führen 
eines Kraftfahrzeugs als nicht geeignet 
erweist (§ 46 Abs. 1 Satz FeV). Dies gilt 
insbesondere auch für den Fall einer 
schwerwiegenden Erkrankung des Füh-
rerscheininhabers (§ 46 Abs. 1 Satz 2 
FeV). In den Anlagen 4 und 6 der Fahr-
erlaubnisverordnung hat der Gesetz-
geber häufig vorkommende und eine 
Fahrerlaubnis einschränkende bezie-
hungsweise für den Verlust einer  
Fahrerlaubnis relevante Erkrankungen 
gelistet. 

Neben Herzrhythmusstörungen (Tachy-
kardien) mit einer Beeinträchtigung des 
Bewusstseins des Patienten (Anlage 4 
Nr. 4.1 FeV) werden in dieser Auflistung 
zum Beispiel auch ein stark erhöhter 
und medikamentös nicht beherrschba-
rer Bluthochdruck (Hypertonie mit ei-
nem diastolischen Wert > 130 mm/Hg, 

Die Folgen steigender Lebens-
erwartung und der Überalte-
rung der Gesellschaft, aber 
auch veränderte Lebensge-
wohnheiten, hinterlassen gera-
de auch im beruflichen Alltag 
gravierende Spuren. Best-Ager 
– und dazu gehören Entschei-
der in der Wirtschaft ebenso 
wie deren Berater – stehen 
angesichts des beruflichen 
Zwangs, mobil sein zu müssen, 
unter Umständen von jetzt auf 
gleich vor einem existenziellen 
Problem. Die Autoren befassen 
sich intensiv mit den Konse-
quenzen infolge gesundheitli-
cher Einbußen der Mobilität. 
(Red.)

Berufsstress, Junk Food und Bewe-
gungsmangel haben zu einem kontinu-
ierlichen Anwachsen der Zivilisationser-
krankungen geführt. Adipositas, oftmals 
bereits im Kindesalter, Bluthochdruck 
und Diabetes belasten nicht nur in zu-
nehmenden Maße die Budgets der 
gesetzlichen Krankenkassen und priva-
ten Krankenversicherungsgesellschaf-
ten, sondern stellen auch die Bühne für 
die steigenden Fallzahlen von Herz- 
und Hirninfarkten.

Mit Blick auf die umfassende und im 
Vergleich zu nicht wenigen europäi-
schen Nachbarstaaten vorbildliche me-
dizinische Versorgung in Deutschland 
haben Herzinfarkt und Gehirnschlag 

den apokalyptischen Schrecken früherer 
Jahrzehnte teilweise verloren; die Aus-
wirkungen auf den individuellen Le-
bensalltag sollten indes nicht unter-
schätzt werden.

Altersgruppe 55 +

Ein heftiger Schmerz in der Brust oder 
plötzliche Gleichgewichtsstörungen, 
Lähmungserscheinungen und Bewusst-
losigkeit … vor allem Männer der Al-
tersgruppe 55 +, die beruflich erfolgrei-
chen „Best Ager“, sind besonders in-
farktgefährdet. Nach einem stationären 
Aufenthalt und anschließenden Reha-
bilitationsmaßnahmen sind die Schre-

Mobilität im Lichte der Gesetzesvorgaben

Fahrerlaubnis nach Schlaganfall
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Die Deutschen werden immer älter … In den letzten 50 Jahren ist nicht  
nur die statistische Lebenserwartung der deutschen Bürger kontinuierlich 
angestiegen, auch die demografische Parallelverschiebung hat die deutsche 
Gesellschaft nachhaltig geprägt. Während das Bundesamt für Statistik den 
Anteil der Altersgruppe 65 + für das Jahr 2009 mit 20,3 Prozent der Bevöl-
kerung bezifferte, wird nach aktuellen Hochrechnungen ein Anwachsen  
dieser Bevölkerungsgruppe auf 34 Prozent der Gesamtbevölkerung bis zum 
Jahr 2060 erwartet. Die steigende Lebenserwartung der Deutschen bei gleich-
zeitiger Überalterung der Gesellschaft stellt die Politik wie auch die private 
Versicherungswirtschaft vor mehrere Sisyphus-Aufgaben. Die Sicherung der 
Altersversorgung, die Kostenexplosion im Gesundheitswesen und die Folgen 
eines zur Zeit noch nicht überschaubaren Pflegetsunamis stehen dabei  
exemplarisch für die Vielzahl der politischen und gesellschaftlichen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts. 

Sven-Wulf Schöller, Fachanwalt für 
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Anlage 4 Nr. 4.2.1 FeV), schwere For-
men von Depressionen und Altersde-
menz (Anlage 4 Nr. 7.3 und Nr. 7.5.1 
FeV) oder auch eine mangelnde Seh-
fähigkeit (Anlage Nr. 6 FeV) als Kontra-
indikationen für eine Fahrerlaubnis 
benannt.

Individuelle Einzelfallprüfung

Während für die vorgenannten Erkran-
kungen eine Fahrerlaubnis generell zu 
verweigern ist, bedarf es zum Beispiel 
im Fall eines Herzinfarkts oder eines 
Schlaganfalls einer individuellen Einzel-
fallprüfung. Auch auf der Ebene der 
Europäischen Union gelten „Mindest-
anforderungen an die körperliche und 
geistige Tauglichkeit zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs“ (Amtsblatt der Europä-
ischen Union L 403, Seite 47 ff., 30. 
Dezember 2006). Im Vergleich mit der 
deutschen Fahrerlaubnisverordnung 
(FeV Anhang 4) findet sich in den eu-
ropäischen Richtlinien gleichermaßen 
eine kurze und nicht differenzierte Be-
wertung von ausgewählten Krankheits-
bildern mit Blick auf die Fahreignung 
von Kraftfahrern mit chronischen oder 
akuten Erkrankungen.

So wird in den europäischen Richtlinien 
eine Fahrerlaubnis für Fahrer der Grup-
pe 1 (zum Beispiel Pkw, Kraftrad) bei 
Vorlage ernsthafter Herzrhythmusstö-
rungen generell verneint (Amtsblatt der 
Europäischen Union L 403, Seite 48 Nr. 
9.1.) und für Patienten mit Herzschritt-
machern (a. a. O. Nr. 9.2.), mit Blut-
druckanomalien (a. a. O. Nr. 9.3.) oder 
nach einem Herzinfarkt zur Gewährung 
einer Fahrerlaubnis eine ärztliche Un-

tersuchung beziehungsweise ein ärztli-
ches Gutachten im Sinne einer Unbe-
denklichkeitsbescheinigung gefordert. 
Mit Blick auf die haftungsrechtliche 
Relevanz werden Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen jedoch nur im Ausnah-
mefall ausgestellt.

Begutachtungs-Leitlinien …

Zur Frage der Fahreignung nach einem 
Herzinfarkt, aber auch bei Vorlage von 
anderen Herz-Kreislauferkrankungen, 
hat die Deutsche Gesellschaft für Kar-
diologie im Jahr 2010 ein Positions-
papier veröffentlicht (Klein, Krämer, 
Pieske, Trappe & de Vries, Fahreignung 
bei kardiovaskulären Erkrankungen, Der 
Kardiologe 2010). 

Die Autoren gehen in ihrer Veröffentli-
chung auf verschiedene Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ein und bewerten die 
Voraussetzungen für eine Fahreignung 
von Patienten in Abhängigkeit vom 
Krankheitsbild, der Therapie, dem Be-
handlungserfolg und der Fahrergruppe 
sehr differenziert. Im Vergleich zu den 
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrer-
eignung fällt auf, dass die Autoren  

Während weder der deutschen Fahrer-
laubnisverordnung noch den Mindest-
anforderungen an die körperliche und 
geistige Tauglichkeit zum Führen eines 
Kraftfahrfahrzeugs differenzierte Ver-
waltungsanweisungen für die Beurtei-
lung möglicher medizinischer Risiken 
zu entnehmen sind, finden sich in den 
Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrer-
eignung (Gräcmann & Albrecht, Berich-
te der Bundesanstalt für Straßenwesen, 
M 115 Stand 2. November 2009) 
konkrete Anforderungsprofile hinsicht-
lich der medizinischen Voraussetzun-
gen für die Erteilung und den Erhalt 
einer Fahrerlaubnis. Das medizinische 
Anforderungsprofil wird dabei in Ab-
hängigkeit von der Fahrzeuggruppe 
unterschiedlich definiert.

Während beim Berufskraftfahrer der 
Gruppe 2 (zum Beispiel Fahrer von 
Lastkraftwagen und Bussen) im Regel-
fall von einem dauerhaften Entzug der 
Fahrerlaubnis für Fahrzeuge der Grup-
pe 2 auszugehen und nur unter be-

sonderen Voraussetzungen und nach 
umfassender medizinischer Befundung 
Ausnahmeregelungen möglich sind, 
wird für Fahrer eines Fahrzeugs der 
Gruppe 1 (zum Beispiel Pkw, Krad) die 
medizinische Messlatte für die Wieder-
erlangung der Fahrerlaubnis niedriger 
aufgelegt. Sofern ein Fahrer eines Fahr-
zeugs der Gruppe 1 nach einem Herz-
infarkt einen komplikationslosen Ge-
nesungsverlauf ohne eine Indikation 
auf zum Beispiel eine Herzinsuffizienz 
oder Herzrhythmusstörungen nachwei-
sen kann, ist die Erteilung der Fahrer-
laubnis (frühestens) nach drei Mona-
ten möglich. Voraussetzungen hierfür 
sind eine umfassende internistische 
Untersuchung (einschließlich einer 
EKG-Untersuchung), eine erfolgreiche 
Therapie (zum Beispiel Medikation) 
des Patienten, ein guter Allgemeinzu-
stand sowie die Kooperationsbereit-
schaft des Patienten (Gräcmann & Al-
brecht, Berichte der Bundesanstalt für 
Straßenwesen, M 115 Ziffer 3.4.4, 2. 
November 2009). Erleidet der Patient 

einen zweiten Schlaganfall ist nach den 
Begutachtungs-Leitlinien für Fahrer von 
Fahrzeugen der Gruppe 2 eine Ertei-
lung der Fahrerlaubnis regelmäßig zu 
verneinen. Für Fahrer von Fahrzeugen 
der Gruppe 1 werden in diesem Fall 
im Rahmen der medizinischen Begut-
achtung klinische Untersuchungen und 
Verlaufsbeobachtungen zum Aus-
schluss einer Herzinsuffizienz oder 
gefährlichen Herzrhythmusstörungen 
erforderlich. Sofern die zuständige Be-
hörde Zweifel an der körperlichen und/
oder geistigen Eignung des Fahrerlaub-
nisbewerbers oder -inhabers hat, kann 
die Erstellung eines fachärztlichen Gut-
achtens durch die Behörde angeordnet 
werden. Das Gutachten muss durch 
einen Facharzt erstellt werden; eine 
Begutachtung durch den behandeln-
den Arzt des Patienten ist dabei aus-
geschlossen (§ 11 Abs. 2 FeV); die 
haftungsrechtliche Brisanz des fachärzt-
lichen Gutachtens kommt einer medi-
zinischen Unbedenklichkeitsbescheini-
gung gleich.

Medizinische Voraussetzungen für die Sicherung der Fahrerlaubnis
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pflichtung zum Schutz anderer Verkehrs-
teilnehmer sollte nach Meinung des 
Arbeitskreises neu bewertet und in Ex-
tremfällen, zum Beispiel bei uneinsich-
tigen oder Demenzpatienten, die eine 
massive Gefährdung für sich und Dritte 
darstellen, eine Ent bindung des Arztes 
von der Schweigepflicht und der ver-
pflichtenden Meldung bei der Polizei in 
Betracht gezogen werden. Aufgrund der 
datenschutzrechtlichen Problematik und 
mit Blick auf die medizinische Schwei-
gepflicht des behandelnden Arztes 
kommt dieser Fragestellung indes eine 
besondere Bedeutung zu, die seitens 
des Gesetzgebers einer abschließenden 
Klärung zugeführt werden sollte.

Der Verlust der Fahrerlaubnis infolge 
einer Erkrankung beziehungsweise die 
Missachtung des Fahrverbots auf-
grund fehlender Fahrerlaubnis, zum 
Beispiel nach einem Herzinfarkt oder 
einem Schlaganfall, kann für den Fah-
rer und gegebenenfalls auch für den 
Halter eines Fahrzeugs im Schadenfall 
schwerwiegende Folgen haben. 

Führt ein Patient nach einem Herzin-
farkt oder einem Schlaganfall ein 
Kraftfahrzeug oder ist der Fahrer eines 
Kraftfahrzeugs aufgrund einer demen-
ziellen Erkrankung in seiner Leistungs-
fähigkeit eingeschränkt, so können 
diese Vorerkrankungen als eine Ge-
fahren- beziehungsweise Risikoerhö-
hung (im Sinne von § 23 VVG) ge-
wertet werden. Auf die strafrechtliche 
Brisanz im Schadenfall beziehungswei-
se eine mögliche strafrechtliche Verfol-
gung, insbesondere bei einer Gefähr-
dung und Verletzung von Personen, 
unabhängig von einem möglichen Ver-
lust der Fahrerlaubnis, ist hinzuweisen 
(§ 315c Abs. 1 Nr. 1 b) Var. 2 StGB; 
siehe auch LG Hamburg Urteil 628 KLs 
18/11, 5. Juni 2012).

Ärztliche  
Aufklärungspflichten

Sofern der Versicherungsnehmer einer 
(Kraftfahrt-)Versicherung Kenntnis von 
einer Gefahrenerhöhung hat, und dies 
kann im Fall einiger schwerwiegender 
Erkrankungen (zum Beispiel Epilepsie, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, et cetera)  
sicherlich unterstellt werden, besteht 
dem Grunde nach eine Anzeigepflicht 
gegenüber dem Versicherer (§ 23 Abs. 
3 VVG).

Patienten in vielen Fällen, zum Beispiel 
nach einem Herzinfarkt, eine Fahreig-
nung zu einem deutlich früheren Zeit-
punkt zusprechen. Diese Tatsache ist 
sicherlich einerseits der im Vergleich zu 
den Begutachtungs-Leitlinien zur Kraft-
fahrereignung sehr differenzierten Be-
trachtung der einzelnen Krankheitsbil-
der und anderseits dem Fortschritt 
medizinischer Behandlungsmethoden 
in den letzten Jahren geschuldet. Die 
Autoren räumen jedoch ein, dass das 
Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie eine Einzelfallprü-
fung nicht ersetzen kann.

… auch Thema 
beim Verkehrsgerichtstag

Die Frage nach einer möglichen Ver-
kehrsgefährdung durch krankheitsbe-
dingte Mängel an Fahreignung und 
Fahrsicherheit wurde auch auf dem 
Deutschen Verkehrsgerichtstag 2012 in 
Goslar thematisiert und ein eigener  
Arbeitskreis III für die Bearbeitung die-
ser Thematik eingesetzt (Mitteilungen 
der juristischen Zentrale des ADAC e. V. 
Nr. 09/2012, 2. Februar 2012). 

Der Arbeitskreis III des Deutschen Ver-
kehrsgerichtstags 2012 begrüßte das 

Positionspapier der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie und die damit 
verbundene differenzierte Bewertung 
medizinischer Risiken für Patienten in 
Bezug auf eine möglicherweise einge-
schränkte Fahreignung.

Datenschutzrechtliche Problematik

Als weitere Forderungen des Arbeits-
kreises wurden die Bestrebungen nach 
einer Klärung der Rechtsverbindlichkeit 
sowie nach einer regelmäßigen und 
differenzierten Überarbeitung der Be-
gutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahrer-
eignung mit Blick auf den medizini-
schen Fortschritt vorgetragen. Unter 
Bezug auf die aktuell gegebene Grau-
zone bei der medizinischen Beurteilung 
der Fahreignung von Patienten plädie-
ren die Mitglieder des zuständigen  
Arbeitskreises nicht nur für eine konti-
nuierliche Aktualisierung der Begutach-
tungs- und Bewertungsgrundlagen, 
sondern auch für ein genaueres Anfor-
derungsprofil und eine verpflichtende 
Fortbildung für die in der Fahrerlaubnis-
verordnung genannten Gutachter (im 
Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3 FeV).

Auch der Spagat zwischen der ärztlichen 
Verschwiegenheitspflicht und der Ver-

Versicherungsaspekte

Sofern aus medizinischer und behördlicher Sicht von einem Verlust der Fahr-
eignung auszugehen ist, kommt dem Versicherer bei rechtzeitiger Kenntnis von 
einem vorsätzlichen Verstoß des Versicherungsnehmers nicht nur das Recht 
zur Kündigung der Kraftfahrtversicherung (§ 24 Abs. 2 VVG), sondern im Scha-
denfall unter Umständen auch eine Leistungsfreiheit wegen Gefahrenerhöhung 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 VVG) zu. In der Praxis würde dies bei einem Verkehrsunfall 
bedeuten, dass der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz für das 
Fahrzeug (Kaskodeckung) aufgrund der Gefahrenerhöhung verliert und der 
Versicherer keine Entschädigungszahlung leisten würde. Der Schadenersatzan-
spruch des Unfallgeschädigten gegen den Versicherer bliebe indes unberührt 
und der Versicherer müsste den angefallenen Kraftfahrt-Haftpflichtschaden 
regulieren. Eine nachfolgende Forderung des Versicherers gegen den Versiche-
rungsnehmer, beziehungsweise den unfallverursachenden Kraftfahrer, auf dem 
Regresswege muss in diesem Fall als sehr wahrscheinlich angesehen werden, 
sofern der Versicherer den Beweis über einen vorsätzlichen Verstoß des Versi-
cherungsnehmers führen kann.

Mit Blick auf die zunehmende Überalterung der deutschen Gesellschaft stellt 
sich hier auch die Frage, in welchem Umfang der Versicherungsvermittler be-
ziehungsweise -makler seinen Kunden über mögliche Obliegenheitspflichten 
und potenzielle Obliegenheitsverletzungen infolge einer schweren Erkrankung 
belehren muss (zu Obliegenheitspflichten des Versicherungsmaklers siehe auch 
OLG München 20 U 1643/09, 9. März 2011; BGH IV ZR 83/11, 11. Januar 
2012). Zu dieser Frage bleibt die weiterführende Rechtsprechung der deutschen 
Gerichtsbarkeit abzuwarten.
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Eine Kenntnis von der Gefahrenerhö-
hung muss insbesondere bei ärztlicher 
Aufklärung des Patienten durch den 
behandelnden Arzt unterstellt werden. 
In nicht wenigen Fällen werden Patien-
ten gegenüber der ärztlichen Aufklärung 
und dem Hinweis auf eine einge-
schränkte oder auch nicht gewährleis-
tete Fahreignung uneinsichtig sein. Der 
ärztliche Hinweis muss dabei nicht 
zwingend im Zusammenhang mit einer 
schweren Erkrankung stehen; vielmehr 
kann ein temporärer Verlust Fahreig-
nung auch nach medizinischen Routi-
neuntersuchungen, zum Beispiel nach 
einer medikamentös herbeigeführten 
Erweiterung der Pupillen im Rahmen 
einer augenärztlichen Untersuchung, 
gegeben sein.

Mit Blick auf die Forderung des Gesetz-
gebers nach einer ausreichenden Seh-
fähigkeit des Fahrerlaubnisinhabers 
(vergleiche Anlage 6 FeV) kann das 
Führen eines Kraftfahrzeugs trotz ein-

geschränkter Sehfähigkeit und entgegen 
der ärztlichen Empfehlung als Gefah-
renerhöhung gewertet werden. 

Die Frage der Fahreignung eines Pati-
enten nach einem Herzinfarkt oder ei-
nem Schlaganfall kann sicherlich nicht 
wie im Fall einer eingeschränkten Seh-
fähigkeit infolge medikamentös indu-
zierter Pupillenerweiterung allgemein-
gültig beantwortet werden. In diesen 
Fällen muss eine auf den Einzelfall 
abgestellte und sehr differenzierte Be-
trachtung vorgenommen werden (siehe 
Klein, Krämer, Pieske, Trappe & de Vries, 
Fahreignung bei kardiovaskulären Er-
krankungen, Der Kardiologe 2010).

Die Autoren bedanken sich bei Dr. 
med. Gerald Wasmeier, Chefarzt für 
Kardiologie am Klinikum Neustadt an 
der Aisch, und Dr. jur. Philipp Schulz-
Merkel, Kanzlei FSR Erlangen, für die 
freundliche Unterstützung und Bera-
tung. V&S
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